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In den Beratungen des Haushaltes für das Jahr 2014 haben am 17. Dezember 2013 die Fraktionsvorsit-
zenden von Bündnis 90/Die Grünen und von der SPD in ihren Schlusserklärungen jeweils behauptet, 
dass es in den letzten Jahren durch Haushaltsanträge ihrer Fraktionen zu keiner Ausweitung des Haus-
haltes gekommen sei und man nur mit sehr begrenzten Mitteln gearbeitet habe. Konkret sagte Herr Her-
litschke, dass es von der „neuen Ratsmehrheit“ für das Haushaltsjahr 2014 lediglich Anträge in einem 
finanziellen Umfang von einer halbe Million Euro gegeben habe. Und Herr Presditschek erklärte, aller-
dings in einigem Widerspruch zu Herrn Herlitschke, dass es „eine Menge“ Mehrausgaben geben würde, 
die aber an anderer Stelle durch Minderausgaben eingespart worden seien. 
Für die CDU-Ratsfraktion hat seinerzeit Hennig Brandes hingegen eine andere Rechnung aufgemacht: 
Alleine die Haushaltsanträge der letzten drei Haushaltsjahre machen im Jahr 2017 in der Addition einen 
hohen Millionenbetrag aus, welcher den städtischen Haushalt jedes Jahr aufs Neue ausweitet. Da es in 
den kommenden Monaten sicherlich des Öfteren zu Diskussionen über die finanziellen Rahmenbedin-
gungen der Stadt Braunschweig kommen dürfte, sollen dabei Fakten entscheiden. 
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung: 
 

1. Welche finanziellen Auswirkungen (Ergebnis- und Finanzhaushalt) haben die beschlossenen 
Haushaltsanträge für die Haushaltsjahre 2012, 2013 und 2014 der Ratsfraktionen auf den lau-
fenden Haushalt bis 2017 (Ende der Mittelfristigen Finanzplanung) und welcher Anteil entfällt auf 
welche Fraktion? 

 
2. Welche finanziellen Auswirkungen (Ergebnis- und Finanzhaushalt) haben die außerhalb der klas-

sischen Haushaltsberatungen in den Jahren 2012 und 2013 beschlossenen Anträge der Rats-
fraktionen auf den laufenden Haushalt bis 2017 (Ende der Mittelfristigen Finanzplanung) und 
welcher Anteil entfällt auf welche Fraktion? 
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